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festzulegen, die den erkannten Risikofaktor minimieren können. 
Die erfolgreiche Bewältigung der vorgenannten Anforderungen ver
langt vom Untersuchungsführer vor allem schöpferisches Denken 
unter Einschluß von Erfahrungen und Kenntnissen, die er bei der 
Bewältigung anderer Risikosituationen erlangte. Wesentlich ist 
in diesem Zusammenhang die feste Überzeugung des Untersuchungs
führers, auch im Falle eines negativen Ausgangs des von ihm ge
wählten Vorgehens mit Hilfe seines Leiters und des Kollektivs 
geeignete Mittel und Wege zur letztlich positiven Lösung des 
jeweiligen Problems zu finden.

(10) Der Untersuchungsführer muß bereit und fähig sein, seine
Tätigkeit aufqabsnbazoqen , real und varisbe1 zu planen und_auf
dieser Grundlage sein Vorgehen zu organisieren.

Die Planung und ihre Durchsetzung ist in der Tätigkeit des Un- 
t er suchungs f üh rers ein notwendiges, v;esentlichc^%ncS alle Seiten 
der Untersuchungsarbeit beeinflussendes Mer^ ^ Ä 5feKernstück der 
aufgabenbezogenen Planungstätigkeit ist ÜwPt ersuch uncsplunun-;.
Sie ist eine wichtige Voraussetzung zur Ö^Tchrieistung der ge
forderten hohen Qualität und Wirksamkeit der Untersuchungsarbeit.
Die Untersuchungsplanung ist z4n1fĉ i#.h. eine notwendige Bedingung 
und bedeutendes Mittel zu^a^fcherrung einer hohen Effektivität der 
Arbeit des Untersuchu^^üijjhl'rs und zur optimalen Erfüllung kol
lektiver Planung33uf%pto*fi. Sie trägt schließlich als Bestandteil 
des persönlichen Arbeitsstils des Untersuchungsführers maßgeblich 
zur Persönlichkeitsentwicklung sowie zur Ausschaltung von seine 
Tätigkeit beeinträchtigenden subjektiven Störfaktoren bei.
Die Untersuchungsplanung ist zugleich ein wesentliches Instrument 
der Vorgangs- und personenbezogenen Anleitung und Kontrolle durch 
den Leiter. Die anforderungsgerechte Untersuchungsplanung gewähr
leistet darüber hinaus eine hohe Wirksamkeit der vorgangsbezogenen 
Zusammenarbeit mit operativen Linien und Diensteinheiten sowie mit 
den Organen des Zusammenwirkens.
In ihrem Wesen ist die Untersuchungsplanung die gedankliche Vorweg
nahme und schriftliche Fixierung von Zielen, Aufgaben sowie Schrit
ten und Methoden der Erkenntnisgewinnung und des Eeweisens, welche 
der Untersuchungsführer bei der Bearbeitung von Ermittlungsverfahren 
erreichen bzw. durchführen will. Sie bestimmt den Inhalt und Ablauf 
seines künftigen Handelns. Kopie BStU 
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